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Liste der Kantone mit unterschiedlichen Eigenmietwerten für die kantonalen Steuern 
und die direkte Bundessteuer; Steuerperioden 2002 und 2003 
 
 
Bekanntlich sind in einigen Kantonen die Mietwerte für die direkte Bundessteuer abweichend 
von denjenigen bei der Staatssteuer festzusetzen. Diese unterschiedlichen Bemessungen 
erfolgen im Hinblick auf eine richtige und einheitliche Veranlagung der direkten Bundessteuer 
(Art. 102 Abs. 2 DBG). 
 
Da Steuerpflichtige Liegenschaften ausserhalb des Wohnsitzkantons besitzen können, sen-
den wir Ihnen eine Liste der für die direkte Bundessteuer abweichenden Mietwertbemessun-
gen der Steuerperioden 2002 und 2003. Damit haben Sie als Wohnsitz- oder Aufenthaltskan-
ton die Möglichkeit, den für die direkte Bundessteuer korrekten Mietwert für ausserkantonale 
Liegenschaften einzusetzen. 
 
 

Der Hauptabteilungschef 
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